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Trinationale Gruppenleitergrundausbildung 
Internationaler Austausch “Schritt für Schritt”

Teil I    16. - 23.04.2010 Loctudy (Bretagne)

Teil II   03. - 10.09.2010 Werftpfuhl (bei Berlin)

Januar  2011 Wroclaw (Polen)

Dieser dreiteilige Ausbildungszyklus richtet sich an Praktiker der

Jugendarbeit und Studierende, die die Theorie und Praxis von internationa-

len Jugendbegegnungen Schritt für Schritt erlernen möchten, um ansch-

ließend eigenverantwortlich Begegnungen durchführen zu können.

Folgende Ausbildungsinhalte sind vorgesehen: Ziele und Aufbau von Jugendbegegnungen, Rolle des

Teamers, Arbeit im internationalen Team, Interkulturelles Lernen, Landeskunde, Aufgaben und

Funktionsweise von Deutsch Französischem Jugendwerk und Deutsch Polnischem Jugendwerk. 

Eine Reflektion über die Rolle der Sprache in der interkulturellen Begegnung sowie das Erlernen von prakti-

schen Methoden der Sprachanimation sind ebenfalls integraler Bestandteil des Zyklus.

In jeder Seminarphase arbeiten wir sowohl theoretisch als auch praktisch individuell oder in gemischtnationa-

len Kleingruppen.Die Ausbildung wird durch die Vermittlung einer Reihe von praktischen Methoden aus den

Bereichen Gruppenpädagogik, Décryptage, Kommunikation, Konfliktlösung, Interkulturelles Lernen, Vorurteile

und Stereotypen abgerundet. Die Teilnahme an allen drei Seminarteilen ist obligatorisch.

Die Unterbringung für den ersten Teil erfolgt in Zweibettzimmern in einer Bildungsstätte in Loctudy. 

Diese Ausbildung entspricht den Mindeststandards für bi- und trinationale Grundausbildungen, die von einer

Kommission bestehend aus deutschen und französischen Vereinen, Verbänden und dem Deutsch-

Französischem Jugendwerk (DFJW) verabschiedet wurden.Das Zertifikat des DFJW für Grundausbildungen

kann erworben werden.

Fahrt: 
Die Anfahrt ist von den Teilnehmenden zu
organisieren. Die Fahrtkosten werden anteilig
zurückerstattet .

Unterkunft
Die Unterbringung erfolgt in
Gruppenunterkünften in Zweibett- bzw.
Mehrbettzimmern.

Veranstalter:
- Interkulturelles Netzwerk e.V., Berlin
- AZS,Polen
- Gwennili, Frankreich

Kosten:
200/ 170 €  je Teil  inkl. VP und
Programmkosten 

Die Begegnung wird freundlicherweise vom Deutsch-Französischen Jugendwerk unterstützt.
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Anmeldung

(bitte an uns zurücksenden!)

Hiermit melde ich mich verbindlich zur  dreiteiligen “Trinationalen
Gruppenleitergrundausbildung - Internationaler Austausch Schritt für
Schritt” an.

Vorname, Name

Str., Nummer

PLZ, Ort

Tel.

Geb. Datum

Tätigkeit

Email

Ich bin VegetarierIn.

Ich abonniere den newsletter des interkulturellen netzwerk e.v. 
mit aktuellen Projektangeboten.

Die Teilnahmegebühr von 200/ 170 € überweise ich vor Beginn des
jeweiligen Teils der Fortbildung (Bitte bei der Überweisung Teil ange-
ben)  an das interkulturelle netzwerk e.V. . Die
Teilnahmebedingungen habe ich gelesen, verstanden und akzeptiert.

Datum                                    Unterschrift

Bankverbindung: interkulturelles netzwerk e.v.
Bank für Sozialwirtschaft
Stichwort “Schritt10” (+ jeweiligen Teil angeben)
BLZ 10020500  
Kto.Nr. 33 708 02

interkulturelles netzwerk e.v.
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Teilnahmebedingungen

- Anmeldung: Mit der Unterschrift des/der TeilnehmerIn (bei
Minderjährigen der/des Erziehungsberechtigten) auf dem
Anmeldeformular werden die Teilnahmebedingungen anerkannt. Der
Teilnahmevertrag ist zustande gekommen, wenn die Anmeldung
schriftlich (Post / e-mail) bestätigt wurde.

- Zahlungsbedingungen: Nach Erhalt der Anmeldebestätigung muss
der Teilnahmebetrag bis zum im Anmeldebogen angegebenen Datum
auf das dort aufgeführte Konto eingegangen sein.

- Haftung des Veranstalters: Der Veranstalter haftet für die gewissen-
hafte Vorbereitung und ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich
vereinbarten Leistungen. Er haftet nicht für Schäden, die durch
Fremd- oder Eigenverschuldung oder dadurch, dass den Weisungen
der TeamerInnen nicht Folge geleistet wurde, entstanden sind. Ände-
rungen im Programm oder der Wahl des Transportmittels sind auf-
grund besonderer Ereignisse oder witterungsbedingt dem Veranstalter
vorbehalten.

- Haftungsausschluss: Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für
Sach- und Personenschäden, die durch die TeilnehmerInnen verur-
sacht werden. Daher empfehlen wir für Reisen ins Ausland den
Abschluss einer im Ausland geltenden Haftpflichtversicherung sowie
einer Auslandskrankenversicherung. TeilnehmerInnen, die wiederholt
das Miteinander in der Gruppe unzumutbar beeinträchtigen, werden
nach Hause geschickt. Die dabei entstehenden Kosten gehen zu
Lasten der/des TeilnehmerIn.

- Rücktrittsbestimmungen: Der/Die TeilnehmerIn kann den Rücktritt
von einer Begegnung schriftlich gegenüber dem Veranstalter erklären.
Bei Rücktritt bis zu 30 Tagen vor Beginn entsteht eine
Rücktrittsgebühr von 10% des Teilnahmebeitrags, von 29 bis 15 Tagen
vor Beginn 30% des Teilnahmebeitrags, von 14 bis 8 Tagen vor
Beginn 50% des Teilnahmebeitrags, von 7 bis 1 Tag vor Beginn 80%
des Teilnahmebetrags, am Abreisetag und später 100% des
Teilnahmebetrags. Sind dem Veranstalter bereits personengebundene
Kosten entstanden (z.B. Flugbuchung), so müssen die Kosten voll-
ständig von der/dem TeilnehmerIn übernommen werden. Tritt der/die
TeilnehmerIn ohne vorherige Rücktrittserklärung die Reise nicht an, so
gilt dies als am Abreisetag erklärter Rücktritt vom Vertrag. Kann
der/die TeilnehmerIn eine Ersatzperson benennen, auf die der
Teilnahmevertrag vollständig übertragen werden kann, entstehen
keine Stornokosten. Auftretende Kosten für Umbuchungen u.ä. sind in
voller Höhe von dem/der Teilnehmern zu übernehmen.
Wenn aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl oder nicht bewilligter
beantragter Fördergelder der Veranstalter den Vertrag kündigen muss,
erhält der Vertragspartner den gezahlten Teilnahmebetrag unverzüg-
lich zurück. Weitergehende Ansprüche des Vertragspartners sind aus-
geschlossen.

- Ermässigungen: Ermässigungen werden für Vereinsmitglieder in
Höhe von 30 EUR gewährt. Gegen Vorlage eines entsprechenden
Nachweises können Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger eine je
nach Projekt zu bestimmende Ermäßigung erhalten. Wir bitten um
Anruf oder schriftliche Nachfrage.


